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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Hohlfa-
ser-Membranvorrichtungen für die Fluidbearbeitung. 
Insbesondere bezieht sie sich auf eine doppelte Of-
fen-End-Hohlfaserbündelvorrichtung und auf Verfah-
ren zum Zusammenbauen solcher Vorrichtungen.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Hohlfasermembranvorrichtungen für die Be-
arbeitung von Fluiden werden allgemein in einer 
Form zusammengebaut, welche einem Rohrbündel-
wärmeaustauscher ähnelt. Eine Vielzahl von Hohlfa-
sern sind in einem länglichen Bündel angeordnet und 
in einem Mantelkapselgehäuse ummantelt. Die Hohl-
fasern sind an beiden Enden in einen Rohrboden ein-
gebettet, welcher Rohrboden normalerweise aus ei-
nem Harzmaterial hergestellt ist. Die Hohlfasermem-
branen verwendenden Fluidbearbeitungsvorrichtun-
gen können entweder als Vorrichtung mit mantelsei-
tiger Zuführung oder als Vorrichtung mit bohrungssei-
tiger Zuführung gestaltet sein.
[0003] Bei der Konfiguration mit mantelseitiger Zu-
führung wird das zu behandelnde Fluid zur Außensei-
te der Hohlfasern eingespeist, und ein Teil des Fluids 
permeiert durch die Faserwand in die Lumen der 
Hohlfasern. Das Permeat-Fluid wird von einer oder 
von beiden Enden der Faserlumen abgezogen. Das 
Nicht-Permeat-Fluid wird aus einem Bereich auf der 
Mantelseite ausgetragen, welcher häufig in Längs-
richtung von dem Fluideinlass entfernt ist, um eine 
gewünschte Gleichstrom- oder Gegenstrom-Strö-
mungskonfiguration zu erreichen. Eindeutig sollte bei 
der Konfiguration mit mantelseitiger Zuführung we-
nigstens ein Rohrboden in einer Art gefertigt sein, 
daß die Bohrungen der Hohlfasern durch den Rohr-
boden kommunizieren und zur Außenseite des Rohr-
bodens offen sind, welche dem Faserbündel gegen-
überliegt. Solch ein Rohrboden wird als ein aktiver 
Rohrboden in Bezug genommen, welcher zum Ein-
führen eines Fluids zu den Faserlumen oder zum Ab-
ziehen aus den Faserlumen geeignet ist. In Abhän-
gigkeit davon, ob ein oder beide Rohrböden aktiv 
sind, wird das Faserbündel als einfach offenendig 
oder doppelt offenendig angesehen. Die meisten 
kommerziellen Hohlfasermembranvorrichtungen zur 
Fluidtrennung übernehmen die Konfiguration mit 
mantelseitiger Zuführung.
[0004] Alternativ dazu kann das zu bearbeitende 
Fluid in einer Trennvorrichtung mit bohrungsseitiger 
Zuführung den Faserlumen an einem Ende der Hohl-
faservorrichtung zugegeben werden, und ein 
Nicht-Permeat-Fluid tritt aus den Faserbohrungen 
am anderen Ende der Vorrichtung aus. Dies erfordert 
zwei aktive Rohrböden, einen an jedem Ende des Fa-
serbündels. Die letztere Konfiguration ist bei be-
stimmten Anwendungen, wie zum Beispiel der Stick-

stoffherstellung aus Luft, verwendet worden.
[0005] Beim Fluidbearbeiten durch Membranen ist 
häufig eine bedeutende Druckdifferenz über die 
Membran erforderlich, um die Triebkraft für den Stof-
fübergang von einer Seite der Membran zur anderen 
Seite der Membran bereitzustellen. Verglichen mit 
der mantelseitigen Zuführung wird bei Hohlfaservor-
richtungen mit bohrungsseitiger Zuführung eine 
gleichmäßigere Strömungsverteilung der Zuführung 
auf die Membranfläche erzielt, was für einen wir-
kungsvollen Betrieb günstig ist. Außerdem sind bei 
der Konfiguration mit bohrungsseitiger Zuführung le-
diglich die Faserwand und die Endabdeckungen mit 
Druck beaufschlagt, und der Druck auf der Mantelsei-
te der Membranvorrichtung ist im wesentlichen nied-
rig, was das mechanische Festigkeitserfordernis des 
ummantelnden Gehäuses der Vorrichtung herab-
setzt. Wenn jedoch ein unter Druck stehendes Fluid 
zu den Faserbohrungen oder weg von diesen strömt, 
wird ein bedeutender Druck auf die Rohrböden aus-
geübt. Da auf der Innenfläche der Rohrböden keine 
Ausgleichskräfte bestehen, bewirkt der Druck ein Zu-
sammenbrechen des Faserbündels zwischen den 
Rohrböden.
[0006] Verschiedene herkömmliche Vorrichtungen 
haben Abstützeinrichtungen für das Faserbündel und 
die Rohrböden. Das für Caskey et al. herausgegebe-
ne US-Patent 4 961 760 beschreibt eine Hohlfaser-
membran-Fluidtrennvorrichtung mit bohrungsseitiger 
Zuführung, die eine zylindrische Rohrboden-Stütz-
einrichtung hat, welche das Hohlfaserbündel um-
mantelt und in die Rohrböden an jedem Ende des 
Bündels eingebettet ist. Die Rohrboden-Stützeinrich-
tung ist in das Hohlfaserbündel zum Zeitpunkt der 
Herstellung zu integrieren, was die Ausgaben und die 
Komplexität der Hohlfaserbündel erhöht.
[0007] Alternativ dazu gibt es Vorrichtungen, bei de-
nen der Mantel als solcher als Rohrboden-Stützein-
richtung wirkt, indem dieser einen Querschnitts-
durchmesser hat, welcher geringer als der Durch-
messer des Rohrbodens ist. Bei diesen Vorrichtun-
gen ist jedoch wenigstens ein Rohrboden an Ort und 
Stelle herzustellen, nachdem das Hohlfaserbündel in 
den Mantel eingesetzt worden ist, was eine mühsa-
me Prozedur ist. In dem US-Patent 4 929 259 ist eine 
Vorrichtung offenbart, welche das Ausbilden von 
Harzpfropfen zum Vergrößern der Rohrböden erfor-
dert, nachdem diese mit dem Mantelgehäuse zusam-
mengebaut worden sind.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Die Erfindung bezieht sich auf Fluidbearbei-
tungsvorrichtungen, welche ein doppeltes, offenendi-
ges Hohlfaserbündel für die Fluidbearbeitung mit 
bohrungsseitiger Zuführung enthalten.
[0009] Die vorliegende Erfindung schafft eine Ge-
staltung von Hohlfasermembranvorrichtungen, wel-
che für bohrungsseitige Zuführung geeignet sind, 
und ermöglicht noch den Gleiteinbau eines vorgefer-
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tigten Faserbündels mit zwei Rohrböden. Wenigs-
tens ein Rohrboden ist mittels einer aufgegliederten 
Scheibe abgestützt, um die Kraft auszugleichen, wel-
che von der in Längsrichtung quer über den Rohrbo-
den ausgeübten Druckdifferenz herrührt. Vorteilhaf-
terweise kann das Faserbündel mit beiden Rohrbö-
den vor dem Einsetzen in ein Mantelgehäuse oder 
eine Aufnahme gebildet werden. Die vorliegende Er-
findung erfordert kein nachfolgendes Bearbeiten an 
den Rohrböden, nachdem diese in das Gehäuse ein-
gesetzt worden sind. Außerdem ist die Hohlfa-
ser-Membranvorrichtung dieser Erfindung leicht aus-
zubauen. Das Austauschen der Hohlfasermembran-
bündel in der Membranvorrichtung geschieht gerade-
ausgehend, und der Membrankapselbehälter ist 
ohne das Erfordernis einer bearbeitenden Tätigkeit 
wiederverwendbar. Diese Merkmale sind besonders 
für einen Vor-Ort-Service von Membranvorrichtungen 
wünschenswert.
[0010] Grundelemente der Vorrichtung dieser Erfin-
dung umfassen eine Vielzahl von Hohlfasermembra-
nen, die in einem länglichen Bündel eingebettet in ein 
fluiddichtes Mantelgehäuse angeordnet sind. An je-
dem Ende des Faserbündels sind die Fasern in ei-
nem Rohrboden eingebettet, welcher aus einem Ep-
oxidharz oder einem anderen Harzmaterial herge-
stellt ist. Das Faserbündel ist derart angeordnet, daß
die Hohlfasern durch den Rohrboden kommunizie-
ren, wobei die Faserbohrungen auf der Außenseite 
der Rohrböden offen sind, welche Rohrböden dem 
Faserbündel gegenüberliegen. Wenigstens ein Rohr-
boden ist mittels einer Stützeinrichtung abgestützt, 
die eine aufgegliederte Scheibe aufweist, welche ge-
gen den Rohrboden im Bereich nahe einer ringförmi-
gen Fläche auf der Innenseite des Rohrbodens ange-
ordnet ist, welcher dem Faserbündel gegenüberliegt. 
Erste und zweite Endabdeckungen sind angeordnet 
und im einzelnen zum Abdichten des Mantelgehäu-
ses am ersten und zweiten Ende des Gehäuses nahe 
den ersten und zweiten Rohrböden geeignet. We-
nigstens eine Endabdeckung ist zum Aufnehmen ei-
nes Rohrbodens geeignet. Diese Vorrichtung kann 
eine Anzahl von Anschlüssen für den Fluideinlass 
und -auslass in Abhängigkeit von den speziellen An-
wendungen, wie zuvor erläutert, aufweisen. Wenigs-
tens eine Fluideinlassöffnung wird dazu verwendet, 
ein Fluid in die Bohrungen der Hohlfasermembranen 
an einem Ende des Faserbündels zu leiten, und we-
nigstens ein Fluidauslassanschluss ist am anderen 
Ende des Faserbündels angeordnet, um ein Fluid 
aus den Bohrungen der Hohlfasern abzulassen. Zwi-
schen der Außenfläche der Hohlfasern und dem Ge-
häuse ist ein Raum festgelegt. Bei einer Vorrichtung 
mit vier Anschlüssen kommunizieren ein Fluideinlass 
und ein Fluidauslass in dem Gehäuse, welche nahe 
den beiden Enden des Faserbündels angeordnet 
sind, mit diesem Raum. Wenn am Gehäuse ein Flui-
dauslass und ein Fluideinlass vorgesehen ist, wird 
die Vorrichtung zu einer Vorrichtung mit drei An-
schlüssen. Wenn sowohl Fluideinlass als auch -aus-

lass am Gehäuse fehlen oder verstopft sind, wird die 
Vorrichtung zu einer Vorrichtung mit zwei Anschlüs-
sen. Natürlich sind auch andere Konfigurationen mit 
Mehrfachanschlüssen möglich.
[0011] Die Hohlfasern bei den Vorrichtungen kön-
nen jedwede Hohlfasermembranen, poröse oder 
nichtporöse, polymere oder nichtpolymere, in Abhän-
gigkeit der speziellen Anwendungen sein. Bei einer 
bevorzugten Ausführungsform sind die Hohlfasern 
um einen zentralen Kern in einer zylindrischen Ge-
stalt angeordnet. Der zentrale Kern kann ein Rohr 
oder ein Stab sein, welcher aus Kunststoff oder me-
tallischen Materialien gefertigt ist, welcher sich zu 
beiden Rohrböden des Faserbündels erstreckt.
[0012] Gemäß einem Aspekt der Erfindung umfasst 
die Erfindung somit eine Hohlfasermembran-Flu-
idtrennvorrichtung mit bohrungsseitiger Zuführung, 
umfassend:

a) ein zylindrisches Gehäuse mit einem Innen-
durchmesser und ersten sowie zweiten Enden, 
wobei das erste Ende einen Stützflansch umfasst;
b) mehrere Hohlfasermembranen, die in einem 
länglichen Bündel angeordnet sind, wobei das 
Bündel erste und zweite Enden sowie einen Au-
ßendurchmesser hat;
c) einen ersten Rohrboden mit einer Außenseite 
und einer Innenseite und mit einem Durchmesser, 
welcher geringer als der Innendurchmesser des 
Gehäuses ist, wobei der erste Rohrboden das 
erste Ende des Hohlfasermembranbündels derart 
ummantelt, daß die Hohlfasermembranen hin-
durch kommunizieren und auf der Außenseite of-
fen sind;
d) einen zweiten Rohrboden mit einer Außenseite 
und einer Innenseite, welcher das zweite Ende 
des Hohlfasermembranbündels derart ummantelt, 
daß die Hohlfasermembranen hindurch kommuni-
zieren und auf der Außenseite offen sind, wobei 
der zweite Rohrboden am zweiten Ende des Ge-
häuses abgestützt ist;
e) eine erste Endabdeckung, die mit dem Gehäu-
se in einer fluiddichten Weise verbunden ist, um 
die Außenseite des ersten Rohrbodens zu um-
schließen, und eine zweite Endabdeckung, wel-
che mit dem Gehäuse in einer fluiddichten Weise 
verbunden ist, um die Außenseite des zweiten 
Rohrbodens zu umschließen; und
f) eine Rohrbodenabstützung, welche eine in zwei 
oder mehr Teile aufgegliederte, ringförmige Schei-
be aufweist, welche Teile zusammen das Hohlfa-
sermembranbündel nahe der Innenseite des ers-
ten Rohrbodens umschließen, und welche Schei-
be einen Außendurchmesser hat, der größer als 
der Innendurchmesser des Gehäuses ist, so daß
die ringförmige Scheibe durch den Stützflansch 
abgestützt ist.

[0013] Bei einer bevorzugten Ausführungsform 
weist das zweite Ende des Gehäuses ebenfalls einen 
Stützflansch auf, und der zweite Rohrboden hat 
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ebenfalls einen Durchmesser, welcher geringer als 
der Innendurchmesser des Gehäuses ist. Die Vor-
richtung weist ferner eine zweite Rohrbodenabstüt-
zung auf, die eine in zwei Teile aufgegliederte, ring-
förmige Scheibe aufweist, welche Teile zusammen 
das Hohlfasermembranbündel nahe der Innenseite 
des zweiten Rohrbodens umschließen.
[0014] Gemäß einer ferner bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist das Gehäuse zwei zylindrische Teile 
auf, die durch einen Gewinde-Verbindungskörper 
verbunden sind, welcher, sofern er in einer Richtung 
gedreht wird, ein Erhöhen der Länge des Gehäuses 
herbeiführt, und, wenn er in der anderen Richtung ge-
dreht wird, ein Abnehmen der Länge des Gehäuses 
bewirkt.
[0015] Gemäß einem anderen Aspekt der Erfindung 
gibt die Erfindung ein Verfahren zum Zusammenbau-
en einer Hohlfasermembranvorrichtung an, welches 
Verfahren aufweist:

a) Vorsehen eines Hohlfasermembranbündels mit 
ersten und zweiten Rohrböden an jedem Ende 
des Bündels;
b) Vorsehen eines zylindrischen Gehäuses mit ei-
nem einen Stützflansch aufweisenden, ersten En-
de, einem zweiten, eine Stützschulter aufweisen-
den Ende, einem Innendurchmesser, welcher grö-
ßer als der Durchmesser des ersten Rohrbodens 
ist, und mit einer Länge zwischen der Stützschul-
ter und dem Stützflansch, welche etwa der Länge 
des Hohlfasermembranbündels zwischen dem 
ersten und dem zweiten Rohrboden entspricht;
c) Einsetzen des ersten Rohrbodens und des 
Hohlfasermembranbündels in das zweite Ende 
des Gehäuses, bis der zweite Rohrboden gegen 
die Stützschulter anliegt und durch diese abge-
stützt ist;
d) Abstützen des ersten Rohrbodens durch Ein-
setzen eines ersten Teils einer ringförmigen 
Scheibe zwischen dem Stützflansch und dem ers-
ten Rohrboden und anschließendes Einsetzen ei-
nes zweiten Abschnitts der ringförmigen Scheibe, 
so daß die ersten und zweiten Teile zum Um-
schließen des Hohlfaserbündels zusammenpas-
sen; und
e) Abdecken des ersten und des zweiten Endes 
des Gehäuses in einer fluiddichten Weise.

[0016] Gemäß einem anderen Aspekt der Erfindung 
schafft die Erfindung ein Verfahren zum Zusammen-
bauen einer Hohlfasermembranvorrichtung, welches 
Verfahren aufweist:

a) Vorsehen eines Hohlfasermembranbündels mit 
ersten und zweiten Rohrböden an jedem Ende 
des Bündels;
b) Vorsehen eines zylindrischen Gehäuses mit ei-
nem einen Stützflansch aufweisenden, ersten En-
de, einem zweiten, einen Stützflansch aufweisen-
den Ende, einem Innendurchmesser, welcher grö-
ßer als der Durchmesser des ersten Rohrbodens 
ist, und mit einer Länge zwischen dem ersten 

Stützflansch und dem zweiten Stützflansch, wel-
che etwa der Länge des Hohlfasermembranbün-
dels zwischen dem ersten und dem zweiten Rohr-
boden entspricht;
c) Einsetzen des ersten Rohrbodens und des 
Hohlfasermembranbündels in das zweite Ende 
des Gehäuses;
d) Abstützen des zweiten Rohrbodens mit einer 
ringförmigen Scheibe, welche an den zweiten 
Stützflansch auf einer Seite und an den Rohrbo-
den auf der anderen Seite anstößt;
e) Abstützen des ersten Rohrbodens durch Ein-
setzen eines ersten Teils einer aufgegliederten, 
ringförmigen Scheibe zwischen dem Stützflansch 
und dem ersten Rohrboden und anschließendes 
Einsetzen eines zweiten Teils der ringförmigen 
Scheibe, so daß der erste und der zweite Teil zum 
Umschließen des Hohlfaserbündels zusammen-
passen und die ringförmige Scheibe auf der einen 
Seite an den ersten Stützflansch und auf der an-
deren Seite an den ersten Rohrboden anstößt; 
und
f) Abdecken des ersten und des zweiten Endes 
des Gehäuses in einer fluiddichten Weise.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
vier beispielhaften Ausführungsformen mit Bezug auf 
die beigefügten, vereinfachten, schematischen, nicht 
maßstabsgerechten Zeichnungen erläutert. Es zei-
gen:
[0018] Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine erfin-
dungsgemäße Hohlfasermembranvorrichtung;
[0019] Fig. 1A einen Querschnitt entlang der Linie 
A-A in Fig. 1;
[0020] Fig. 2 einen Längsschnitt durch eine alterna-
tive, erfindungsgemäße Ausführungsform;
[0021] Fig. 3 einen Längsschnitt durch eine andere 
alternative, erfindungsgemäße Ausführungsform;
[0022] Fig. 4 einen Längsschnitt durch eine andere 
alternative, erfindungsgemäße Ausführungsform;
[0023] Fig. 5 einen Längsschnitt durch eine andere 
alternative, erfindungsgemäße Ausführungsform.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0024] Diese Erfindung ist auf eine neue Hohlfaser-
membranvorrichtung gerichtet, welche eine Rohrbo-
denabstützung aufweist, die für eine bequeme Mon-
tage der Trennvorrichtung ermöglicht, das Erforder-
nis einer Rohrbodenbearbeitung, wenn das Faser-
bündel erst einmal in das Gehäuse eingesetzt wor-
den ist, zu beseitigen.
[0025] Wie hier zum Einsatz kommend, haben die 
folgenden Begriffe die folgenden Bedeutungen: 

(a) Der Begriff "Fluid" bezieht sich auf jedweden 
Stoff in einem gasförmigen, flüssigen oder dampf-
förmigen Zustand;
4/15



DE 600 04 037 T2 2004.04.15
(b) der Begriff "Hohlfaser" bezieht sich auf eine 
längliche Faser mit einer zentralen Bohrung und 
Öffnungen an jedem Ende, welche Faser zum Er-
möglichen einer selektiven Permeation einer oder 
mehrerer Komponenten in einem Fluidgemisch 
entweder nichtporös oder zum Gestatten einer 
Fluidverbindung durch die Poren in der Faser-
wand mikroporös sein kann;
(c) der Begriff "Poren" in der Faserwand bezieht 
sich auf die Durchgänge, durch welche ein Fluid 
mit Hilfe viskoser oder Knudson-Strömungsme-
chanismen quer durch die Faserwand kommuni-
zieren kann. Wenn solche Poren in der Faser-
wand vorliegen, wird die Faser als mikroporös an-
gesehen.

[0026] Eine Vielzahl von Hohlfasermembranen ist in 
einem länglichen Bündel angeordnet. Vorzugsweise 
nimmt solch ein Bündel eine zylindrische Gestalt an, 
wobei die beiden Enden der Hohlfasern an jedem 
Ende des zylindrischen Bündels angeordnet sind. 
Um jedes Ende des Faserbündels ist ein Rohrboden 
vorgesehen. Der Rohrboden ist derart angeordnet, 
daß jede der Hohlfasern in den Rohrboden eingebet-
tet ist, und die Bohrungen der Hohlfasern durch beide 
Seiten der Rohrböden in Verbindung stehen. Der 
Rohrboden kann aus jedweder geeigneten Verguss-
masse hergestellt sein. Vorzugsweise besteht der 
Rohrboden aus harzhaltigen, wärmehärtenden oder 
thermoplastischen Materialien, welche die Hohlfa-
sern verkleben, jedoch diese nicht nachteilig beein-
flussen. Die Harzmaterialien sollten, wenn sie voll-
ständig ausgehärtet sind, bei der Aussetzung gegen-
über dem Fluid eine ausreichende chemische Stabi-
lität und mechanische Festigkeit beibehalten. Der 
Rohrboden kann in jeder geeigneten Weise herge-
stellt werden, so durch Gießen eines Vergussmateri-
als um die Enden des Hohlfaserbündels oder Trän-
ken der Enden der Fasern während des Zusammen-
baus der Hohlfasern zur Herstellung eines Bündels. 
Diese Verfahren der Rohrbodengestaltung sind dem 
Fachmann gut bekannt. Der Rohrboden kann jedwe-
de Gestalt annehmen. Kreisförmige Rohrböden mit 
einer geeigneten Weite sind jedoch bevorzugt.
[0027] Bei einigen Ausführungsformen sind die 
Hohlfasern um einen zentralen Kern angeordnet, um 
ein Bündel zu bilden, wobei solch ein Kern derart an-
geordnet ist, daß er sich durch beide Rohrböden er-
streckt und mit diesen verklebt ist, um eine Abstüt-
zung für das Hohlfaserbündel und die Rohrböden zu 
schaffen. Der Kern kann eine Stange, ein festes 
Rohr, ein perforiertes Rohr oder ein massives Rohr 
mit perforierten Abschnitten sein, welches aus ir-
gendeinem festen Material einschließlich Kunststof-
fen, Metallen oder Verbundwerkstoffen besteht.
[0028] Das Hohlfaserbündel ist in einem Kapsel-
mantel oder Gehäuse untergebracht, welches an bei-
den Enden offen ist. Eine Endabdeckung ist an jedem 
Ende des Gehäuses vorgesehen. Wenigstens eine 
Endabdeckung wird zum Aufnehmen eines Rohrbo-

dens verwendet. Wenigstens eine Rohrbodenabstüt-
zung besteht aus einer ringförmigen Scheibe, welche 
in zwei halbkreisförmige Abschnitte aufgegliedert ist 
und welche gegen den Rohrboden angeordnet ist, 
um die Kraft auszugleichen, welche auf die Fläche 
des Rohrbodens ausgeübt wird, welcher dem Hohlfa-
serbündel gegenüberliegt. Die aufgegliederte Schei-
be kann aus jedwedem Material hergestellt sein, das 
dem Rohrboden eine hinreichende Abstützung bie-
ten kann. Solche Materialien schließen hochfeste 
Kunststoffe, Verbundmaterialien und Metalle ein. Aus 
vorteilhaften Gründen wird ein Metall, wie zum Bei-
spiel Stahl, aufgrund seiner Festigkeit, Beständigkeit 
und leichten Verarbeitbarkeit bevorzugt verwendet. 
Die Endabdekkung und die aufgegliederte, ringförmi-
ge Scheibe sind jeweils durch geeignete Befesti-
gungsmittel mit dem Gehäuse verbunden. Geeignete 
Dichtungen werden verwendet, wo dies nötig ist, um 
die Fluiddichtigkeit des Gehäuses und der Endabde-
ckungen aufrechtzuerhalten.
[0029] Außerdem haben die Membranvorrichtun-
gen dieser Erfindung für den Fluideinlass und -ablass 
eine oder mehrere Fluideinlass- und eine oder meh-
rere Auslasseinrichtungen. Wenigstens eine Fluid-
einlasseinrichtung ist an einem Ende der Vorrichtung 
angeordnet, und wenigstens eine Fluidauslassein-
richtung ist am anderen Ende der Vorrichtung derart 
angeordnet, daß ein Fluid durch die Bohrungen der 
Hohlfasern hindurchfließen kann. Im allgemeinen 
können die Fluideinlass- und -auslasseinrichtungen 
ein Anschluss, ein Stutzen, eine Armatur oder andere 
Öffnung sein, welche eine Fluidverbindung ermög-
licht.
[0030] Fig. 1 veranschaulicht eine bevorzugte Aus-
führungsform einer zusammengebauten Hohlfaser-
membranvorrichtung der Erfindung, bei welcher ein 
Rohrboden durch eine aufgeteilte, ringförmige Schei-
be abgestützt ist. Die Vorrichtung weist ein Bündel 
Hohlfasern (10) auf. An jedem Ende des Bündels 
sind die Fasern in einem ersten Rohrboden (11) und 
einen zweiten Rohrboden (12) eingebettet. Der zwei-
te Rohrboden (12) hat einen Durchmesser, welcher 
kleiner als der Innendurchmesser des Mantelgehäu-
ses (13) ist, während der erste Rohrboden (11) einen 
Durchmesser hat, welcher größer als derjenige des 
zweiten Rohrbodens und der Innendurchmesser des 
Mantelgehäuses (13) ist.
[0031] Wahlweise hat die Vorrichtung einen zentra-
len Kern (14), um den die Fasern angeordnet sind. 
Der zentrale Kern und die Hohlfasern sind der Ein-
fachheit halber lediglich teilweise dargestellt. Der 
zentrale Kern (14) erstreckt sich durch und ist einge-
bettet in den ersten Rohrboden (11) und den zweiten 
Rohrboden (12) an jedem seiner Enden.
[0032] Zum Zusammenbauen dieser Ausführungs-
form werden das Hohlfaserbündel (10) und der zwei-
te Rohrboden (12) in das Mantelgehäuse (13) einge-
setzt. Der erste Rohrboden (11) ist mittels einer 
Schulter (15) abgestützt, welche innerhalb des Ge-
häuses ausgebildet ist, um den ersten Rohrboden 
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(11) an einer Bewegung zum gegenüberliegenden 
Ende des Mantelgehäuses (13) zu hindern. Eine 
Dichtung (16) kann zwischen dem ersten Rohrboden 
(11) und der Schulter (15) angeordnet sein, um Stöße 
zu absorbieren, welche der erste Rohrboden (11) 
während des Transports oder des Betriebs erleiden 
könnte. Ein O-Ring (17) sitzt in einer Nut in dem ers-
ten Rohrboden (11), welcher O-Ring zum Bilden ei-
ner fluiddichten Abdichtung zwischen dem ersten 
Rohrboden (11) und dem Mantelgehäuse (13) ausge-
bildet ist. Eine Endplatte (18), welche einen Fluidaus-
lass (19) hat, ist mit einem Flansch (20) verschraubt. 
Ein zweiter O-Ring (22) schafft eine fluiddichte Ab-
dichtung zwischen der Endplatte (18) und dem 
Flansch (20).
[0033] Der zweite Rohrboden (12) ist gegen eine 
aufgeteilte Dichtung (23) angeordnet, welche auf der 
aufgegliederten Scheibe (24) platziert ist. Die aufge-
teilte Scheibe (24) ist mit Hilfe einer geeigneten Ein-
richtung (25), wie zum Beispiel einer Klemme, oder 
mittels Schrauben zusammengehalten. Eine fluid-
dichte Abdichtung (26) ist zwischen den beiden Hälf-
ten der aufgeteilten Scheibe (24) angeordnet, wie 
dies in Fig. 1A gezeigt ist. Ein O-Ring (27) sitzt in ei-
ner Nut in dem zweiten Rohrboden (12), welcher 
O-Ring eine fluiddichte Abdichtung zwischen der En-
dabdeckung (28) und dem zweiten Rohrboden (12) 
schafft. Die Endabdeckung (28) ist mit einem Fluid-
einlass (29) zum Einleiten eines Fluides oder eines 
Fluidgemisches zu den Faserbohrungen vorgese-
hen. Es könnte erforderlich sein, die Innenfläche der 
Endabdeckung auf ein geeignetes Maß und eine ge-
eignete Oberflächenglattheit zu bearbeiten. Ein 
Flansch (30) ist an die Endabdeckung (28) ange-
schweißt, und ein Stützflansch (31) ist an das Gehäu-
se (13) angeschweißt. Die Endabdeckung (28), die 
aufgegliederte Scheibe (24) und das Gehäuse (13) 
sind durch Schrauben und Muttern (32) aneinander 
befestigt. Zusätzliche O-Ringe (33 und 34) sitzen in 
Nuten, welche in den Flanschen (30 und 31) ausge-
bildet sind. Bei der gezeigten Ausführungsform kann 
das Mantelgehäuse (13) zwei Teile mit Gewindeen-
den aufweisen, die mit Hilfe einer Verbindungsmem-
bran (36) miteinander verbunden sind, welche wie 
eine Spannmutter wirkt und die beiden Abschnitte nä-
her zueinander oder weiter voneinander weg ohne 
ein Drehen des Hohlfaserbündels bewegt. Sobald die 
Vorrichtung zusammengebaut ist, kann der Verbin-
dungskörper (36) zum Einstellen der Länge des Ge-
häuses (13) verwendet werden, um sicherzustellen, 
daß die Dichtungen (16 und 23) korrekt sitzen.
[0034] Die in Fig. 1 veranschaulichte Ausführungs-
form der Erfindung kommt vorzugsweise bei der Flu-
idtrennung durch selektive Permeation einer oder 
mehrerer Komponenten in dem Fluid zur Anwen-
dung. Das zu trennende Fluid kann in die Membran-
vorrichtung über eine Fluideinlasseinrichtung (29) 
eingeleitet werden, und das Nichtpermeat wird von 
der Membranvorrichtung über die Fluidauslassein-
richtung (19) abgezogen, wohingegen der Permeat-

strom durch die Fluidauslasseinrichtung (35) abgelei-
tet wird, wodurch eine Gegenstrom-Strömungskonfi-
guration in Bezug auf den Permeatstrom relativ zum 
Nichtpermeatstrom erzielt wird. Alternativ dazu kön-
nen der Einlass (19) und der Auslass (29) des zu be-
handelnden Fluids umgekehrt werden, um eine 
Gleichstrom-Strömung des Permeats relativ zum 
Strom des Nichtpermeats zu erreichen.
[0035] Fig. 2 veranschaulicht eine alternative Kon-
struktion der Hohlfasermembranvorrichtung der Er-
findung, bei welcher beide Rohrböden durch aufge-
gliederte Scheiben abgestützt sind. Aus Gründen ei-
ner vorteilhaften Herstellung haben beide Rohrböden 
(11, 12) bei dieser Ausführungsform dieselbe Abmes-
sung, und beide aufgeteilte Scheiben (24) haben die-
selbe Gestalt und dieselbe Größe.
[0036] Beim Betrieb kann das in die Vorrichtung ein-
geleitete Fluid ein Gasgemisch sein, und sowohl das 
Permeat als auch das Nichtpermeat können Gasströ-
me sein. Nichtporöse Membranen sind im allgemei-
nen für Gastrennungen geeignet. Bei einer anderen 
bevorzugten Ausführungsform ist das zu trennende 
Fluid ein Flüssigkeitsgemisch, das Nichtpermeat ist 
ein Flüssigkeitsstrom, und das Permeat kann ein 
Strom einer Flüssigkeit, eines Gases oder eines 
Dampfes in Abhängigkeit davon sein, ob die Tren-
nung durch Umkehrosmose, Pervaporation, Memb-
randestillation oder durch ein Membranstrippverfah-
ren durchgeführt wird. Bei der Umkehrosmose wird 
die zugeführte Flüssigkeit unter Druck gesetzt, und 
bestimmte Komponenten in der Flüssigkeit permeie-
ren bevorzugt durch die Membran und werden als 
Flüssigkeit abgezogen. Bei der Pervaporation wird 
Vakuum auf der Permeatseite der Membran ange-
legt, und die bevorzugt permeierenden Komponen-
ten permeieren durch die Membran und werden als 
Dampf abgezogen, welcher dann zu einer Flüssigkeit 
kondensiert werden kann. Bei der Membrandestillati-
on wird ein Temperaturgradient zwischen der Zuführ-
seite und der Permeatseite aufrechterhalten, und die 
Trennung erfolgt aufgrund der thermisch betriebenen 
Verdampfung durch die Poren an der Membran. Der 
Permeatstrom befindet sich im Dampfzustand und 
kann zu einer Flüssigkeit kondensiert werden. Beim 
Membranstrippverfahren wird ein in einer Flüssigkeit 
gelöstes Gas durch die Membranporen ausgestrippt, 
und das Permeat wird in der Gasphase abgezogen. 
Während poröse Membranen für die Membrandestil-
lation und Membranstrippverfahren verwendet wer-
den, wird davon ausgegangen, daß nichtporöse 
Membranen bei Umkehrosmose- und Pervaporati-
onsanwendungen bevorzugt sind.
[0037] Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführungsform 
der Erfindung, welche zu der in Fig. 2 gezeigten Aus-
führungsform dadurch modifiziert ist, daß sie für den 
Einsatz eines Spülfluid geeignet ist. Das Faserbündel 
(210) ist um ein zentrales Kernrohr (214) angeordnet, 
welches sich durch den ersten Rohrboden (211) und 
einen zweiten Rohrboden (212) hindurch erstreckt 
und mit diesen verklebt ist. Das Kernrohr (214) ist 
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durch einen Stopfen (240) verstopft, welcher zwi-
schen den beiden Rohrböden (211 und 212) ange-
ordnet ist, und hat eine Einlassöffnung (241) sowie 
eine Auslassöffnung (242) für das Spülfluid. Das 
Spülfluid bei einem Druck, welcher geringer als der 
Druck des Primärfluids ist, wird in die Mantelseite des 
Faserbündels (210) über eine Perforation (243) nahe 
dem ersten Rohrboden (211) eingeleitet. Das Spülflu-
id fließt in der Mantelseite der Fasern herunter zum 
zweiten Rohrboden (212) hin und tritt in das zentrale 
Kernrohr (214) über Perforationen (244) ein, welche 
nahe dem zweiten Rohrboden (212) angeordnet 
sind, und tritt möglicherweise aus der Hohlfaservor-
richtung durch die Auslassöffnung (242) für das Spül-
fluid aus. Die Endabdeckungen haben eine Einlass-
einrichtung (229) oder eine Auslasseinrichtung (219) 
zum Einleiten oder Abziehen des Primärfluids zu 
oder von den Faserbohrungen. Die Endabdekkungen 
(228) sind ferner derart angeordnet, daß sich das 
zentrale Kernrohr (214) durch die Endabdeckungen 
hindurch erstreckt und eine Dichtung, so zum Bei-
spiel ein O-Ring (245), und eine dichte Gewindedich-
tung (246) dazu verwendet werden, eine fluiddichte 
Abdichtung zwischen den Endabdeckungen (228) 
und dem Kernrohr (214) herbeizuführen. Die Rohrbö-
den (211 und 212) werden durch die Endabde-
ckungseinrichtungen (228) aufgenommen und mit-
tels aufgeteilter Scheiben (224) abgestützt. Flansche 
(230 und 231) sind an den Endabdeckungen (228) 
und dem Mantelgehäuse (213) derart befestigt, daß
die Endabdeckungen (228), die aufgegliederten 
Scheiben (224) und das Gehäuse (213), wie darge-
stellt, mittels Schrauben und Muttern (232) fest mit-
einander verbunden sind.
[0038] Eine alternative Möglichkeit zum Einleiten 
und Abziehen des Spülfluids in der Mantelseite der 
Hohlfasermembranvorrichtung ist in Fig. 4 gezeigt. 
Das Spülfluid wird über eine Fluideinlassöffnung 
(336) eingeleitet und über eine Auslassöffnung (335) 
abgezogen, welche im Gehäusemantel (313) ausge-
bildet und an gegenüberliegenden Enden des Ge-
häusemantels (313) nahe den ersten und zweiten 
Rohrböden (311, 312) angeordnet sind. Aufgrund 
des leeren Raums, welcher das Faserbündel (310) 
umgibt, wird die Leistungsfähigkeit der Membranvor-
richtung durch die Strömungskanalbildung in dem 
leeren Raum jedoch nachteilig beeinflusst. Die in 
Fig. 3 dargestellte Vorrichtung, welche ein zentrales 
Kernrohr (314) zum Leiten des Spülfluids zur Mantel-
seite der Membranvorrichtung und weg von dieser 
verwendet, kann die Strömungskanalbildung mini-
mieren und eine bessere Verteilung des Spülfluids an 
der Mantelseite aufrechterhalten.
[0039] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung, wie sie in Fig. 3 veranschaulicht ist, wird 
die Hohlfasermembranvorrichtung für eine inert spü-
lende Pervaporation, Gastrennung, ein Membran-
strippen und eine Membrandestillation verwendet, 
wobei die Permeatseite mittels eines Stromes des 
Spülfluids, welches ein Gas oder ein Dampf sein 

kann, gereinigt wird. Bei einer anderen bevorzugten 
Ausführungsform der Erfindung wird die Vorrichtung 
zum Absorbieren einer oder mehrer Komponenten in 
einem Gasstrom auf der Bohrungsseite der Hohlfa-
sermembranen durch eine Spülflüssigkeit auf der 
Mantelseite der Fasermembran verwendet, wodurch 
eine Gasabsorption in einem flüssigen Absorptions-
mittel durchgeführt wird. Bei einer anderen bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung wird die Vorrich-
tung zum Extrahieren einer oder mehrerer Kompo-
nenten in einem Flüssigkeitsstrom auf der Bohrungs-
seite der Hohlfasermembranen durch Spülen einer 
zweiten Flüssigkeit auf der Mantelseite der Hohlfa-
sermembranen eingesetzt, wodurch eine Flüs-
sig-Flüssig-Extraktion durchgeführt wird. Normaler-
weise sind mikroporöse Membranen für den Einsatz 
bei der Gasabsorption der Flüssigextraktion bevor-
zugt.
[0040] Eine andere Ausführungsform der Erfindung 
ist in Fig. 5 gezeigt. Diese Ausführungsform zeigt 
eine Hohlfasermembranvorrichtung, welche für den 
Kontakt einer oder mehrerer Komponenten in einem 
Fluid mit feinen, festen Partikeln geeignet ist. Bei-
spielhafte Hohlfaserelemente, welche mit feinen, fes-
ten Partikeln gefüllt sind, sind im US-Patent 5 139 
668, ausgegeben auf Pan und McMinis am 18. Au-
gust 1992, beschrieben. Mikroporöse Hohlfaser-
membranen sind für diese Anwendung bevorzugt. 
Der Gehäusemantel (413) der Faservorrichtung ent-
hält eine oder mehrere Anschlüsse (450), welche 
zum Füllen der feinen, festen Partikel in die Mantel-
seite des Hohlfaserbündels (414) geeignet sind. 
Flansche (430 und 431) sind an den Endabdeckun-
gen (428) und der Mantelgehäuseeinrichtung (413) 
befestigt. Die Rohrböden (411 und 412) sind durch 
die Endabdeckungen (428) aufgenommen, und eine 
fluiddichte Verbindung zwischen den Rohrböden und 
dem Gehäuse (428) wird durch O-Ringe (427) her-
beigeführt, welche in Nuten der Rohrböden (411 und 
412) sitzen. Die Rohrböden (411 und 412) sind durch 
aufgetrennte Scheiben (414) abgestützt, um die Be-
lastung zu tragen, welche von der in Längsrichtung 
auf die Rohrböden (411 und 412) ausgeübten Druck-
differenz herrührt. Flansche (430 und 431) sind je-
weils auf die Endabdeckungen (428) und den Gehäu-
semantel (413) aufgeschweißt, um die Endabde-
ckungen (428), die aufgeteilten Scheiben (424) und 
das Gehäuse (413) mittels Schrauben und Muttern 
(432) zusammenzuhalten. Die feinen, festen Partikel, 
welche in die Mantelseite der Faservorrichtung ge-
packt sind, werden durch Verstopfen der Öffnung 
(450) in dem Gehäusemantel unter Verwendung ei-
ner Verschlusskappe (451) festgesetzt. Das zu be-
handelnde Fluid tritt in die Bohrungen der Hohlfasern 
durch einen Fluideinlass (452) ein und tritt aus der 
Faservorrichtung über einen Fluidauslass (453) aus.
[0041] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung, wie sie in Fig. 5 veranschaulicht ist, haben 
die feinen Partikel das Vermögen, eine oder mehrere 
Komponenten aus einem Fluid zu adsorbieren. Das 
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Fluid kann eine Flüssigkeit, ein Gas oder ein Dampf 
sein. Außerdem können die auf den adsorbierenden 
Partikeln adsorbierten Komponenten durch Verringe-
rung des Druckes beispielsweise durch Entlüften der 
Faserbohrungen auf Vakuum oder auf Atmosphären-
druck oder durch Spülen eines geeigneten Spülfluids 
zu den Bohrungen der Hohlfasern desorbiert werden. 
Die Desorption kann auch durch Erhöhen der De-
sorptionstemperatur gesteigert werden. Bei einer an-
deren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung 
arbeiten die feinen Partikel wie ein Reaktionskataly-
sator zwischen zwei oder mehreren Komponenten in 
einem Fluid. Bei der Ausführungsform, bei welcher 
die Reaktion eine große Wärmemenge erzeugt, wer-
den thermisch stabile Polymermaterialien, metalli-
sche oder andere anorganische Materialien zum Her-
stellen der Hohlfasermembranen bevorzugt verwen-
det. Vorzugsweise sind die Hohlfasermembranen 
hoch porös, um den der Fluidpenetration quer über 
die Faserwand entgegengesetzten Widerstand zu 
verringern, und außerdem ist die Porengröße klein 
genug, um die feinen, festen Partikel zurückzuhalten.
[0042] Typische, bei einer dieser Ausführungsfor-
men verwendete Hohlfaserbündel sind im Stand der 
Technik gut bekannt. Ein gemäß dieser Erfindung 
konstruiertes Beispiel wurde aus etwa 400.000 Fa-
sern gebildet, welche aus einem Material auf Zellulo-
sebasis hergestellt und an einem perforierten Kern-
rohr montiert worden sind und an jedem Ende mit ei-
nem Rohrboden versehen sind. Jede Hohlfaser hat 
nominal einen Außendurchmesser von 165 μm und 
einen Innendurchmesser von 65 μm. Die Rohrböden 
sind durchtrennt, so daß sich die Faserbohrungen zu 
beiden Enden öffnen. Beide Rohrböden sind zylind-
risch mit einem Durchmesser von etwa 24 cm und ei-
ner Dicke von etwa 4 cm ausgebildet. Das Hohlfaser-
membranbündel ist in einem Permeatormantel ange-
ordnet, wie dies schematisch in Fig. 2 dargestellt ist. 
Der Permeatormantel hat eine Länge von etwa 96 cm 
und einen Nenndurchmesser von 25 cm. Jeder Rohr-
boden ist von einer Endabdeckung aufgenommen 
und mittels einer aus Stahl gefertigten, aufgeglieder-
ten Scheibe mit einem Innendurchmesser von etwa 
20 cm abgestützt. Daher stützt die aufgegliederte 
Scheibe 2 cm des äußeren radialen Teils jedes Rohr-
bodens ab. Die geteilten Scheiben tragen die Kraft, 
welche durch die Druckdifferenz verursacht wird, wel-
che in Längsrichtung über die Rohrböden aufge-
bracht wird. Bei solch einer Ausführungsform wurde 
herausgefunden, daß die aufgeteilten Scheiben in 
der Lage waren, die Rohrböden bei Einlassdrücken 
deutlich oberhalb von 2170 kPa hinreichend abzu-
stützen.
[0043] Das Maß an Abstützung, welche durch die 
aufgegliederte Scheibe geboten wird, ist eine Funkti-
on ihres Innendurchmessers und des Überlappungs-
maßes mit dem Rohrboden, den sie abstützt. Falls 
eine bessere Abstützung bei der Handhabung höhe-
rer Drücke erforderlich ist, kann das Überlappungs-
maß durch Verringern des Innendurchmessers der 

geteilten Scheibe erhöht werden. Dies würde natür-
lich eine Größenverringerung des Hohlfasermemb-
ranbündels erfordern, während die Größe des Rohr-
bodens beibehalten werden kann.
[0044] Die bevorzugte Ausführungsform umfasst 
zwei halbkreisförmige Abschnitte, welche die aufge-
gliederte Scheibe bilden, dem Fachmann ist jedoch 
klar, daß die Scheibe auch in drei oder mehr Teile 
aufgespalten werden kann, während sie noch immer 
mit der Form eines Kreises übereinstimmt. Es ist be-
absichtigt, daß solche nicht wesentlichen Varianten 
hier von den Patentansprüchen mit umfasst sind.

Patentansprüche

1.  Hohlfasermembran-Fluidtrennvorrichtung mit 
bohrungsseitiger Zuführung, umfassend:  
a) ein zylindrisches Gehäuse (13) mit einem Innen-
durchmesser und ersten sowie zweiten Enden, wobei 
das erste Ende einen Stützflansch (31) umfaßt;  
b) mehrere Hohlfasermembranen (10), die in einem 
länglichen Bündel angeordnet sind, wobei das Bün-
del erste und zweite Enden sowie einen Außendurch-
messer hat;  
c) einen ersten Rohrboden (12) mit einer Außenseite 
und einer Innenseite und mit einem Durchmesser, 
welcher geringer als der Innendurchmesser des Ge-
häuses ist, wobei der erste Rohrboden das erste 
Ende des Hohlfasermembranbündels derart umman-
telt, daß die Hohlfasermembranen (10) hindurch 
kommunizieren und auf der Außenseite offen sind;  
d) einen zweiten Rohrboden (11) mit einer Außensei-
te und einer Innenseite, welcher das zweite Ende des 
Hohlfasermembranbündels derart ummantelt, daß
die Hohlfasermembranen (10) hindurch kommunizie-
ren und auf der Außenseite offen sind, wobei der 
zweite Rohrboden am zweiten Ende des Gehäuses 
abgestützt ist;  
e) eine erste Endabdeckung (28), die mit dem Ge-
häuse (13) in einer fluiddichten Weise verbunden ist, 
um die Außenseite des ersten Rohrbodens (12) zu 
umschließen, und eine zweite Endabdeckung (18), 
welche mit dem Gehäuse in einer fluiddichten Weise 
verbunden ist, um die Außenseite des zweiten Rohr-
bodens (11) zu umschließen; und  
f) eine Rohrbodenabstützung, welche eine in zwei 
oder mehr Teile aufgegliederte, ringförmige Scheibe 
(24) aufweist, welche Teile zusammen das Hohlfa-
sermembranbündel nahe der Innenseite des ersten 
Rohrbodens (12) umschließen, und welche Scheibe 
einen Außendurchmesser hat, der größer als der In-
nendurchmesser des Gehäuses (13) ist, so daß die 
ringförmige Scheibe durch den Stützflansch (31) ab-
gestützt ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das zweite Ende des Gehäuses 
(13) ebenfalls einen Stützflansch aufweist und daß
der zweite Rohrboden (11) ebenfalls einen Durch-
messer hat, welcher geringer als der Innendurch-
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messer des Gehäuses ist, und daß eine zweite Rohr-
bodenabstützung vorgesehen ist, die eine in zwei Tei-
le aufgegliederte, ringförmige Scheibe aufweist, wel-
che Teile zusammen das Hohlfasermembranbündel 
nahe der Innenseite des zweiten Rohrbodens um-
schließen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, ferner gekenn-
zeichnet durch einen zentralen Kern (14), welcher 
längs der Schwerpunktachse des Hohlfasermemb-
ranbündels angeordnet ist, wobei die beiden Enden 
des Kern in den ersten und den zweiten Rohrboden 
eingebettet sind.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die ringförmige Scheibe zwei 
halbkreisförmige Abschnitte aufweist, die zum Aus-
bilden eines Kreises zueinander passen.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Gehäuse zwei Teile aufweist, 
die durch einen Verbindungskörper verbunden sind, 
welcher zum Einstellen der Länge des Gehäuses ge-
dreht werden kann.

6.  Verfahren zum Zusammenbauen einer Hohlfa-
sermembranvorrichtung, welches Verfahren auf-
weist:  
a) Vorsehen eines Hohlfasermembranbündels mit 
ersten und zweiten Rohrböden an jedem Ende des 
Bündels;  
b) Vorsehen eines zylindrischen Gehäuses mit einem 
einen Stützflansch aufweisenden, ersten Ende, ei-
nem zweiten, eine Stützschulter aufweisenden Ende, 
einem Innendurchmesser, welcher größer als der 
Durchmesser des ersten Rohrbodens ist, und mit ei-
ner Länge zwischen der Stützschulter und dem Stütz-
flansch, welche etwa der Länge des Hohlfasermem-
branbündels zwischen dem ersten und dem zweiten 
Rohrboden entspricht;  
c) Einsetzen des ersten Rohrbodens und des Hohlfa-
sermembranbündels in das zweite Ende des Gehäu-
ses, bis der zweite Rohrboden gegen die Stützschul-
ter anliegt und durch diese abgestützt ist;  
d) Abstützen des ersten Rohrbodens durch Einset-
zen eines ersten Teils einer ringförmigen Scheibe 
zwischen dem Stützflansch und dem ersten Rohrbo-
den und anschließendes Einsetzen eines zweiten 
Abschnitts der ringförmigen Scheibe, so daß die ers-
ten und zweiten Teile zum Umschließen des Hohlfa-
serbündels zusammenpassen; und  
e) Abdecken des ersten und des zweiten Endes des 
Gehäuses in einer fluiddichten Weise.

7.  Verfahren zum Zusammenbauen einer Hohlfa-
sermembranvorrichtung, welches Verfahren auf-
weist:  
a) Vorsehen eines Hohlfasermembranbündels mit 
ersten und zweiten Rohrböden an jedem Ende des 
Bündels;  

b) Vorsehen eines zylindrischen Gehäuses mit einem 
einen Stützflansch aufweisenden, ersten Ende, ei-
nem zweiten, einen Stützflansch aufweisenden En-
de, einem Innendurchmesser, welcher größer als der 
Durchmesser des ersten Rohrbodens ist, und mit ei-
ner Länge zwischen dem ersten Stützflansch und 
dem zweiten Stützflansch, welche etwa der Länge 
des Hohlfasermembranbündels zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Rohrboden entspricht;  
c) Einsetzen des ersten Rohrbodens und des Hohlfa-
sermembranbündels in das zweite Ende des Gehäu-
ses;  
d) Abstützen des zweiten Rohrbodens mit einer ring-
förmigen Scheibe, welche an den zweiten Stütz-
flansch auf einer Seite und an den Rohrboden auf der 
anderen Seite anstößt;  
e) Abstützen des ersten Rohrbodens durch Einset-
zen eines ersten Teils einer aufgegliederten, ringför-
migen Scheibe zwischen dem Stützflansch und dem 
ersten Rohrboden und anschließendes Einsetzen ei-
nes zweiten Teils der ringförmigen Scheibe, so daß
der erste und der zweite Teil zum Umschließen des 
Hohlfaserbündels zusammenpassen und die ringför-
mige Scheibe auf der einen Seite an den ersten 
Stützflansch und auf der anderen Seite an den ersten 
Rohrboden anstößt; und  
f) Abdecken des ersten und des zweiten Endes des 
Gehäuses in einer fluiddichten Weise.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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